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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) und 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-

cher Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Be-

bauungsplanes Nr. 109 „Kleine Fischerstraße“ und seiner Begründung in der Zeit vom  01.11.12 bis 

03.12.12 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

1.1   Landkreis Mecklenburgische Seenplatte - Der Landrat -  1.4 

1.2   Stadtverwaltung Verkehr 3.50  2.5 

1.3   Deutsche Telekom AG 3.2 

1.4   Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  4.4 

1.5   Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH  6.1 

1.6   Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 15.2 

1.7   Untere Denkmalschutzbehörde 15.3 

 

2.  Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

2.1   Straßenbaulastträger 2.20.10 2.12 

 

3.   Nicht berücksichtigte Stellungnahmen  

        - keine  

 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplan  

4.1   E.ON edis AG 4.2 

4.2   Immissionsschutzbehörde  8.4 

4.3   Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 13.1 

4.4   IHK Neubrandenburg für das östliche M-V 13.2 

4.5   Einzelhandelsverband Nord e. V. 18.4 

 

5.   Stellungnahmen ohne Relevanz für den Bebauungsplan 

        - keine 

 

6.   Keine Antwort gaben 

6.1 Deutsche Post AG, NL Neubrandenburg 3.1 

6.2   Katholisches Pfarramt Neubrandenburg 16.8 

6.3   Landeskirchliche Gemeinschaft Neubrandenburg 16.10 

6.4   BUND Landesverband e. V. Regionalgeschäftsstelle Neubrandenburg 18.1 

6.5   NEUWOBA e. G. 19.4 

 



 

 
II.  Stellungnahmen  der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 

 

1.  Berücksichtigte Stellungnahmen: zwei (2) 

2.  Stellungnahmen ohne Relevanz für den Bebauungsplan: eine (1) 

 

 

III.  Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

1. Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

1.1 Gemeinde Blankenhof 2.1 

1.2 Gemeinde Woggersin 2.7 

1.3 Gemeinde Wulkenzin 2.8 

1.4 Gemeinde Zirzow 2.9 

1.5 Stadt Burg Stargard 3.1 

1.6 Gemeinde Groß Nemerow 3.2 

1.7  Gemeinde Blumenholz 4.1 

 

2. Keine Antwort gaben 

 

2.1   Gemeinde Tützpatz 

2.2   Gemeinde Groß Teetzleben 

2.3   Gemeinde Neddemin 

2.4   Gemeinde Neuenkirchen 

2.5   Gemeinde Neverin 

2.6   Gemeinde Sponholz 

2.7   Gemeinde Trollenhagen 

2.8   Gemeinde Holldorf 

2.9   Gemeinde Hohenzieritz 

2.10   Stadt Penzlin 

 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

- in der Planzeichnung - Teil A: 

- Darstellung Bodendenkmal mehr hervorgehoben 

- Ergänzung zum Lärmschutz im Bereich 2. Ringstraße 

     - Änderung Firsthöhen, Ergänzung Bauweise in WA 2 

     - Änderung Fläche für Stellplätze in der Krämerstraße in Festsetzung als Verkehrsfläche 

 

- im Text – Teil B: Kennzeichnung farblich rot abgesetzt bzw. gestrichen 

- in der Begründung: Die geänderten Textpassagen sind kursiv geschrieben bzw. durch Streichung  

   gekennzeichnet. Eine Lesefassung wird nach Beschlussfassung erstellt. 

 

Änderungen, die sich aus der Bearbeitung und Aktualisierung ergeben: 

 

- in der Planzeichnung - Teil A: 

Die Fischerstraße wird aufgrund der Breite der Straßenverkehrsfläche, die eine Anlage von Geh-

wegen nicht ermöglicht, als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier als verkehrsbe-

ruhigter Bereich, vorgesehen. Die Darstellung wurde angepasst. 

 

- in der Begründung: Die geänderte Textpassage ist kursiv geschrieben.  



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/1019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 109 „Kleine Fischerstraße“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

Bebauungsplan Nr. 109  „Kleine Fischerstraße“ 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

        I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.4 bis 18.4 

 
 



 

I. 1.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

10.12.12 (1.4) 

 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

- Der Landrat - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. 1.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

1 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: 

Die Forderung wird als erfüllt angesehen. 

Die Planungsanzeige ist mit Schreiben vom 04.04.12 und 12.04.12 an den Landkreis 

zusammen mit den Aufstellungsbeschlüssen der Bebauungspläne Nr. 108, 110 und dem 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 39 erfolgt. Das Amt für Raumordnung und 

Landesplanung ist mit Schreiben vom 05.04.12 beteiligt worden. Die landesplanerische 

Stellungnahme vom 10.05.12 liegt vor sowie die Stellungnahme des Landkreises vom 

17.05.12. 

 

 

 

 

 

zu 2: 

Die Anregungen und Hinweise werden berücksichtigt. 

Der letzte Satz auf Seite 9 der Begründung zu Punkt 6.4 Grünkonzept – Bäume - wird 

gemäß Hinweis geändert.  

 

 

zu 3: 

Die Aussage auf Seite 16 der Begründung wird entsprechend berichtigt. 
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I. 1.1 Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

 

 

zu 4: 

Die Anregungen und Hinweise werden berücksichtigt. 

Für die über den Altbestand beiderseits der Krämerstraße hinausgehenden versiegelten 

Flächen mit der Neubebauung wird ein Regenentwässerungskonzept erarbeitet. Der 

Gesamtausgleich erfolgt für beide Bereiche mit den Festsetzungen im B-Plan Nr. 110. 

Eine ortsnahe bzw. eine Zuleitung zur Versickerung, z. B. in den Wallgräben, wird im  

B-Plan Nr. 110 geprüft. Für die Bebauung südlich der Krämerstraße im B-Plan Nr. 109 

werden die Einleitmengen aus dem Bestand beider Quartiere vor dem Rückbau genutzt. 

 

zu 5: 

Durch Inanspruchnahme der Bestandsreserven (Aufnahmekapazität mit Bebauung vor 

Rückbau Sporthalle und Schule) zur Kompensierung der neu hinzu kommenden Be-

bauung südlich der Krämerstraße wird eine Ausweisung von Versickerungsflächen im 

B-Plan Nr. 109 nicht vorgenommen. Eine Einschränkung beim Materialeinsatz wird bei 

Einleitung ins Regenwassernetz nicht vorgesehen. 

 

zu 6:  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Das Konzept zur Regenentwässerung in dem Stadtquartier wird für die Blöcke zusam-

men betrachtet. Die Auswirkungen werden mit dem B-Plan Nr. 110 bearbeitet.  

 

zu 7: 

Die Stellungnahme zur Trinkwasserversorgung ist bauplanungsrechtlich nicht relevant. 

Mit der Planung der Ver- und Entsorgung für die Neubauten unter Einbeziehung der 

vorhandenen Netze wird der Nachweis mit der Erschließungsplanung erbracht. 

 

zu 8: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Im Bereich der 2. Ringstraße ist für den zweiten Rettungsweg die maximale Einstiegs-

höhe von 8,00 m zu berücksichtigen. Bei 2 - 3 Vollgeschossen ist das umsetzbar. 

Die 3 - 4 Vollgeschosse im WA 1 und WA 3 sind für den Einsatz der Drehleiter jeweils 

von der Krämerstraße und Treptower Straße erreichbar. 
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I. 1.1 Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 9: 

Eine Ergänzung ist nicht erforderlich, da in der Planzeichnung Teil A des Entwurfes die 

genaue Zweckbestimmung mit dem Zeichen „V“ für einen verkehrsberuhigten Bereich 

bereits vorhanden ist, siehe auch Darstellung in der dazugehörigen Legende. 

 

zu 10: 

Der Hinweis wird berücksichtigt.  

Die geschlossene Bauweise wird in der Planzeichnung Teil A ergänzt. 

 

zu 11: 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 

Die Angaben aus der Begründung werden im Text Teil B unter 1.1.1 mit „§ 4 Abs. 3    

Nr. 2 bis 5 BauNVO“ übernommen.  

 

zu 12: 

Die Prüfung hinsichtlich der Regelung ist erfolgt. Die Regelungen zu den Ordnungs-

widrigkeiten sollen auf die städtebaulich relevanten Festsetzungen begrenzt bleiben. 

 

zu 13: 

Mit den Festsetzungen 1.1.1 und 1.1.2 sind neben der Nutzung für Handel und Gastro-

nomie auch nicht störende Handwerksbetriebe, Beherbergung und Anlagen nach § 4 

Abs. 2 Nr. 3 zulässig. Eine erste Steuerung ist über den Kaufvertrag möglich. 

 

zu 14: 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag war Bestandteil der Unterlagen für die Geneh-

migung des Rückbaus der Gebäude. Eine nochmalige Prüfung der beräumten Fläche ist 

nicht erforderlich. Die Angaben in der Begründung haben hier nur informellen Charak-

ter. 
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I. 1.1 Seite 5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

 
 

zu 15: 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 

Mit der Darstellung in der Planzeichnung Teil A als Straßenverkehrsfläche entfällt eine 

Festsetzung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten, die in der Begründung noch aus 

dem Vorentwurf enthalten ist. Die Begründung auf Seite 6 unter Punkt 4.2 wird dahin-

gehend geändert. 

 

zu 16: 

Die unter Punkt 8 der Begründung formulierten lärmmindernden Maßnahmen werden 

im Text Teil B übernommen. 
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I. 1.1 Seite 6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

     
 

 

08.11.11 (1.4) 

 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

- Der Landrat - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Kennzeichnung ist als nachrichtliche Übernahme vorhanden. Die Einbeziehung der 

Birke wird mit der Straßenraumgestaltung geprüft. 

 

zu 2: 

Der Abriss ist nicht Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes. Der arten-

schutzrechtliche Fachbeitrag ist mit den Unterlagen zum Rückbau der Turnhalle vorge-

legt worden. Daraus ergeben sich keine Rechtsfolgen für den Bebauungsplan Nr. 109. 

 

zu 3: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Siehe Abwägungsvorschlag zu 4 auf Blatt I. 1.1 Seite 3. 
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I. 1.1 Seite 7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. 1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

08.11.12 (2.5) 

 

Abt. 3.50 als Untere Straßenverkehrsbehörde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Der Text in der Begründung unter Punkt 6.5.2 wird entsprechend geändert. 

Die Einschränkung „frei für Anwohner, Radfahrer und Fußgänger“ entfällt. 

 

 



 

I. 1.3 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

 

14.11.12 (3.2) 

 

Deutsche Telekom AG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: 

Der Hinweis ist nicht bauplanungsrechtlich relevant. 

Die Anforderung bzw. der Hinweis zur Anzeigepflicht wird an den Erschließungsträger 

weitergeleitet. 

 

zu 2: 

Der Hinweis wird berücksichtigt.  

Vorhandene Telekommunikationslinien laut Anhang zur Stellungnahme verbleiben im 

öffentlichen Straßenraum. 

1
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I. 1.3 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

     

 
 

 

 
 

zu 3: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Eine Überbauung der Telekommunikationslinien mit geplanten Baumpflanzungen als 

Festsetzung im B-Plan ist nicht vorgesehen. 
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I. 1.4 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

28.11.12 (4.4) 

 

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: 

Die Ausführungen zum stillgelegten Leitungsbestand haben keine Auswirkungen auf 

die Festsetzungen des B-Planes. Das Konzept „Gasrückbau Innenstadt Neubranden-

burg“ sollte vor dem Hintergrund eines breiten Angebotes leitungsgebundener Ener-

gieversorgung überdacht werden. 

Die Begründung unter Punkt 9.3 wird entsprechend geändert. 

 

zu 2: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Ergänzung erfolgt in der Begründung unter Pkt. 9.5 Fernwärme. 

 

zu 3: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Der Text in der Begründung wird entsprechend geändert. 
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I. 1.4 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

 

zu 4: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

- siehe Regenentwässerungskonzept im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 110 

 

zu 5: 

Die Anforderung wird an den Erschließungsträger weitergeleitet. 

 

zu 6: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

- siehe Regenentwässerungskonzept 

 

zu 7: 

Diese allgemeinen Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant. Die Einholung der 

Schachterlaubnis erfolgt gesondert. 
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I. 1.4 Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

19.12.11 (4.4) 

 

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Der Leitungsbestand im südlichen Bereich liegt innerhalb der als verkehrsberuhigter 

Bereich festgesetzten Fläche. 

 

zu 2: 

- siehe Aktualisierung in der Stellungnahme vom 28.11.12, Seite 1. 
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I. 1.4 Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

zu 3: 

- siehe Aktualisierung in der Stellungnahme vom 28.11.12 auf Seite 1 und 2 

 

zu 4: 

Leitungsrecht ist nicht erforderlich durch die Lage im öffentlichen Straßenraum. 

 

zu 5: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Bei dem Vergleich sind maximal ca. 250 m² mehr versiegelte Fläche auf den Bauflä-

chen südlich der Krämerstraße mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 

möglich. Für die über den Altbestand beiderseits der Krämerstraße hinausgehenden 

versiegelten Flächen mit der Neubebauung wird ein Regenentwässerungskonzept erar-

beitet. Der Gesamtausgleich erfolgt mit den Festsetzungen im B-Plan Nr. 110. 

Einleitmenge und Anschlusspunkte werden mit dem Entwässerungskonzept und der 

Erschließungsplanung im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 110 ermittelt. 

 

 

zu 6: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die vorhandenen Trassen liegen im öffentlichen Straßenraum und die Neuplanungen 

sind innerhalb der Verkehrsflächen möglich. 
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I. 1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

06.11.12 (6.1) 

 

Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis für die Zeit der Bauphase wird an den Erschließungsträger weitergeleitet. 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Darstellung erfolgt mit den Planungen der öffentlichen Straßenräume. 



 
 

 

I. 1.6 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
12.12.12 (15.2) 

 

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. 1.6 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird in die Begründung unter Punkt 10.1 Abs. 2 aufgenommen. 

 

 

 

1
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I. 1.6 Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zu 2: 

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 109 selbst befinden sich keine Bau-

denkmale (siehe Denkmalliste der Stadt Neubrandenburg, Stand 05/2013). 

Der Geltungsbereich grenzt westlich an das Baudenkmal Stadtmauer als Teil der histo-

rischen Stadtbefestigungsanlage. Die Stadtmauer selbst liegt nicht im Planbereich.  
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I. 1.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

09.11.12 (15.3) 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 

Die Darstellung wird geändert. 

 

Die Begründung wird unter Punkt 10.1 entsprechend geändert. 

 

 

 

 



 
 

 

I. 2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

      

 

 17.12.12 (2.12) 

 

Abt. 2.20.10 als Straßenbaulastträger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt.  

Der Geltungsbereich des B-Plan Nr. 109 wird nicht geändert. Die Lücke wird durch 

Anpassung des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 110 geschlossen.  

Der letzte Satz von Punkt 6.5.1 wird gestrichen. 

 

Zu 2: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Der Text in der Begründung wird unter Pkt. 6.5.2 entsprechend geändert. Die Prüfung 

zur geplanten Ausbaubreite ist erfolgt. 

1

1 

2

1 



 
 

 

I. 4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

29.11.12 (4.2) 

 

E.ON edis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert. 

 



 

I. 4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

06.11.12 (8.4) 

 

Immissionsschutzbehörde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 

 

 

 



 
 

 

I. 4.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

07.11.12 (13.1) 

 

Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. 4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

22.11.12 (13.2) 

 

IHK Neubrandenburg für das östliche M-V          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Planung werden nicht geäußert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 
 

 



 
 

 

I. 4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

11.11.12 (18.4) 

 

Einzelhandelsverband Nord e. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 109 „Kleine Fischerstraße“ 
 

 

 

 

                 ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

 



 
 

II. 1.1 Seite 1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

30.11.12 

 

 

 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Firsthöhen werden in der Planzeichnung Teil A geändert.  



 
 

II. 1.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 

 

  

 

 

Die Firsthöhen werden für WA 1 und 3 an der Krämerstraße und Treptower Straße auf 

max. 13,50 m und im WA 2 an der Ringstraße mit max. 12,00 m geändert.  



 
 

II. 1. 2  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

 

03.12.12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Stellplatzfläche wird Bestandteil der Verkehrsfläche. Die Planzeichnung wird ent-

sprechend geändert.  

 

Die Aufteilung des öffentlichen Straßenraumes in Fahrbahn, Flächen für den ruhen-

den Verkehr, Nebenanlagen und Gehweg erfolgt gesondert mit der Straßenraumpla-

nung. 



 
 

II. 2. Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

29.11.12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise sind ohne Relevanz für den Bebauungsplan. 

zu1: 

Die geäußerten Vorschläge zur Änderung des Standortes der Plastik „Märchensäule“ 

und einer Neuaufstellung am Treptower Tor werden zur Kenntnis genommen. Die Ge-

staltung des öffentlichen Straßenraumes ist Bestandteil einer gesonderten Planung. In 

dem Zusammenhang wird das Thema Kunst im öffentlichen Raum zu betrachten sein. 

 

zu 2: 

Die Aussagen zum Mudder-Schulten-Brunnen werden zur Kenntnis genommen. 

2

1 

1

1 



 
 

II. 2. Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 



 
 

II. 2. Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 109 „Kleine Fischerstraße“ 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

 
                           III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  

 



 
 

   III. 1.1                                      Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

16.11.12 (2.1) 

 

Gemeinde Blankenhof      

 

 

 

 

 

 

 Die Zustimmung wird erteilt. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert.                                                                             

 

 



 
 

   III. 1.2                                      Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

08.02.13 (2.7) 

 

Gemeinde Woggersin    

 

 

 

 

 

 

Die Zustimmung zum B-Plan wird erteilt. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert.                                                                                

 

 



 
 

 

 

III. 1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

27.12.12 (2.8) 

 

Gemeinde Wulkenzin   

 

 

 

 

 

 

Die Zustimmung zum B-Plan wird erteilt. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert.                                                                             



 
 

 

III. 1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

17.12.12 (2.9) 

 

Gemeinde Zirzow    

 

 

 

 

 

 

 

Die Zustimmung zum B-Plan wird erteilt. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert.                                                                             



 

III. 1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

20.11.12 (3.1) 

 

Gemeinde Burg Stargard           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zustimmung zum B-Plan wird erteilt. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert.                                                                     



 
 

III. 1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

20.11.12 (3.2) 

 

Amt Stargarder Land   

Gemeinde Groß Nemerow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zustimmung zum B-Plan wird erteilt. Hinweise zur Planung werden nicht geäußert.                                                                             

 



 

III. 1.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

06.11.12 (4.1) 

 

Amt Neustrelitz-Land    

Gemeinde Blumenholz     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. Die Planung wird zur Kenntnis genommen.                                                                        

 


